
Anfang dieses Jahres wurde dem Angeklagten zu 1) von 
seinem Vater mitgeteilt, daß die Bewährungszeit für 
den Strafrest von 3 Monaten Gefängnis abgelaufen sei. 
Der Angeklagte zu 1) glaubte, jetzt wieder in der Lage 
zu sein, den demokratischen Sektor von Groß-Berlin 
betreten zu können. Im Februar I960 besuchte er mit 
dem Angeklagten zu 2) einen gewissen K. M., der im 
demokratischen Sektor wohnt. Dieser Besuch verlief 
ohne jegliche Schwierigkeiten. Am 25. 4. 60 hatten sie 
die Absicht, diesen Besuch zu wiederholen. Sie fuhren 
deshalb mit dem Fahrzeug — PKW Marke DKW — un
ter dem pol. Kennzeichen В AX 620, das dem Angeklag
ten zu 1) gehört, in den demokratischen Sektor. Hier 
wurden sie durch die Sicherheitsorgane unseres Arbei
ter- und Bauernstaates gestellt. Beide wurden sofort 
inhaftiert.

Die beiden Angeklagten haben mit der vorgenannten 
Handlungsweise den Tatbestand des § 8 Abs. 1 des Paß
gesetzes vom 15. 9. 1954 in der Fassung des § 1 Abs. 1 
vom 11. 12. 1957 dadurch verletzt, daß sie ohne erforder
liche Genehmigung das Gebiet der DDR in Richtung 
Westberlin verlassen haben. Die Strafkammer verurteil
te die beiden Angeklagten zu einer Gefängnisstrafe von 
je 6 Monaten.

Sie ist damit dem Anträge des Staatsanwaltes in vol
lem Umfange nachgekommen. Bei der Strafzumessung 
ist die Strafkammer davon ausgegangen, daß die An
geklagten durch ihre Handlungsweise einen Verrat an 
unserem Arbeiter- und Bauernstaat begangen haben. 
Beide Angeklagten haben die Möglichkeit erhalten, die 
Oberschule zu besuchen und hier ihr Abitur abzu
legen. Der Angeklagte zu 2) hat sogar auf Kosten un
seres Arbeiter- und Bauernstaates studiert. Es genügte 
ihnen jedoch nicht und sie zogen es deshalb vor, unse
rer Republik den Rücken zu kehren, insbesondere 
dann, als sie sich offen zu unserer Regierung bekennen 
mußten. Der Angeklagte zu 1) gab als Motiv seiner 
Handlungsweise an, in unserem Staat nicht sofort die 
Möglichkeit zum Studium erhalten zu haben. Er führte 
auch aus, daß man ihm nahegelegt hätte, zuvor noch 
2 Jahre Dienst in den Reihen der NVA zu versehen. Er 
habe jedoch darin nur eine Verzögerung seines Weiter
kommens erblickt und deshalb versucht, in Westberlin 
zu studieren. Ausschlaggebend bei seinem Entschluß, 
die Republik zu verlassen, sei auch noch der Umstand 
gewesen, daß man ihm seine strafbare Handlung, die er 
anläßlich der Geldumtauschaktion im Oktober 1957 be
gangen hat, wiederholt unberechtigt vorgehalten habe. 
Dem Angeklagten ist in der Beweisaufnahme aufge
zeigt worden, daß seinen Einlassungen nicht gefolgt 
werden kann, da er auf jeden Fall die Möglichkeit ge
habt hätte, sich gegen evtl, unbillige Vorhaltungen zu 
wehren.

Zum anderen muß ihm jedoch auch gesagt werden, daß 
sein ganzes Verhalten gezeigt hat, daß er nicht würdig 
war, zum Studium zugelassen zu werden. Der Ange
klagte zu 2) konnte dem Gericht überhaupt keinen 
Grund für sein illegales Verlassen der Republik an
geben.

Er gab an, aus eigenem Verschulden fachlich und ge
sellschaftspolitisch nicht nachgekommen zu sein. Den 
einzigen Ausweg aus dieser Situation habe er im ille
galen Verlassen der Republik gesehen. Die von der 
Strafkammer ausgeworfene Strafe soll den Angeklag
ten aufzeigen, daß es auf keinen Fall angeht, daß sie 
gegen die Gesetze unseres Arbeiter- und Bauernstaates 
verstoßen und daß wir von jungen Menschen verlan
gen, die auf Kosten der Werktätigen sich entsprechende 
Kenntnisse angeeignet haben, daß sie diese auch im In
teresse unserer Bürger anwenden.

gez. Herms

DOKUMENT 200

Urteil des Stadtbezirksgerichts Berlin-Weißensee
(Strafkammer 910)

vom 13. Februar 1961

— I Wei 391.60 —

— 910 S. 2.61 —

Wegen Vorbereitung zum illegalen Verlassen der DDR 
werden verurteilt:

1. der Angeklagte Walter A. zu einer Gefängnisstrafe
von fünf Monaten
2. die Angeklagte Eva A. zu einer Gefängnisstrafe von

drei Monaten.
Die U-Haft wird auf die erkannte Strafe angerechnet. 
Die Auslagen des Verfahrens tragen die Angeklagten.

Aus den G r ü n d e n :
Der 47jährige Angeklagte Walter A. erlernte nach Be
endigung der Volksschule den Beruf eines Bandagisten. 
In diesem Beruf war er bis zum Jahre 1940 tätig. Seit 
dieser Zeit arbeitete er bei der Deutschen Reichsbahn 
als Maschinenbuchhalter, wo er zuletzt als Hauptsach
bearbeiter in der Abteilung Wirtschaftsplanung tätig 
war. Am 1. 8. 1956 wurde er vom Bezirksgericht Erfurt 
wegen Spionagetätigkeit zu 4 Jahren und 6 Monaten 
Zuchthaus verurteilt. Nach der Strafverbüßung arbei
tete er wieder seit dem 17. 10. 1960 bei der Deutschen 
Reichsbahn als Abfertiger bei der Güterabfertigung auf 
dem Nordbahnhof. Vor seiner Haftzeit war der Ange
klagte Mitglied des FDGB und der DSF.
Die Angeklagte Eva A. ist 46 Jahre alt. Sie besuchte 
die Mittelschule und erlernte dann den Beruf einer Kon
toristin, in dem sie bis zum Jahre 1941 tätig war. Im 
Jahre 1954 fing sie erneut an zu arbeiten und war bei 
einer Privatfirma in Berlin-Heinersdorf als Kontoristin 
tätig.
Die Angeklagte gehört keiner gesellschaftlichen Orga
nisation an.
Schon während der Strafverbüßung hatte sich der 
Angeklagte Walter A. mit dem Gedanken getragen, 
nach seiner Freilassung die DDR illegal zu verlassen. 
Als er dann am 13. 9. 1960 seine Strafe verbüßt 
hatte, machte er trotzdem verschiedene Überlegungen 
über seine Zukunft. Als der Angeklagte sich bei der 
Reichsbahn wieder um Arbeit bemühte, wurde ihm zu
nächst die Stellung als Güterabfertiger angeboten, je
doch wurde auch mit ihm darüber gesprochen, daß er 
nach einer bestimmten Zeit eine seinen Fähigkeiten ent
sprechende Arbeit bekommen könnte. Der Angeklagte 
entschied sich jedoch zum illegalen Verlassen der DDR 
und sprach darüber auch mit seiner Ehefrau, die sich 
ebenfalls damit einverstanden erklärte. Aus diesem 
Grunde verkauften die Angeklagten an den früheren 
Chef der Angeklagten Eva A. einen Teppich und 2 Läu
fer für 200,— DM. An eine Schwägerin verschenkten sie 
2 Sessel und eine Stehlampe. Da diese Sachen abends 
gegen 22 Uhr aus der Wohnung transportiert wurden, 
kamen die Angeklagten in den Verdacht, die DDR ille
gal verlassen zu wollen. Die Angeklagten geben zu, 
daß sie auch ihre beiden Töchter von 15 und 19 Jahren 
mitnehmen wollten.

Danach haben die Angeklagten Vorbereitungen getrof
fen, ohne erforderliche Genehmigung das Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik zu verlassen und 
haben dadurch den Tatbestand des § 5 der Paß-VO 
in der Fassung vom 11. 12. 1957 erfüllt.gez. Kaul gez. Schröder


